
2. Änderungsatzung vom __________________________ 
zur Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und  

Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 
 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666 ff) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV NRW 

S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020 und am 1. November 2020, hat der Rat in 
seiner Sitzung am ___.___.______ folgende 2. Änderung der Satzung der Stadt Emmerich 

am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 
18.11.2018 beschlossen: 

 
 

Artikel I 
 

 
 
§ 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:  
 
„(4) Die monatliche Gesamtbenutzungsgebühr beträgt 185,99 € je Person für die Benutzer 
der in § 1 Abs. 2 genannten Unterkünfte. Sie setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr 
von 128,77 €, einer Verbrauchsgebühr von 30,81 € und einer Stromgebühr von 26,41 €.“ 
 
 

Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2021 in Kraft. 
 
 


